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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 
Änderung des Arbeitszeitgesetzes 

§ 15. (1) … § 15. (1) … 
 (1a) Der Kollektivvertrag kann zulassen, dass anstelle der Lenkpause nach 

Abs. 1 eine Lenkpause nach Art. 7 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 einzulegen 
ist. 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 
§ 15d. Wenn es mit der Sicherheit im Straßenverkehr vereinbar ist, kann der 

Lenker, um einen geeigneten Halteplatz zu erreichen, von den §§ 14a, 15, 15a 
und 15b sowie einer Verordnung gemäß § 15e abweichen, soweit dies 
erforderlich ist, um die Sicherheit der Fahrgäste, des Fahrzeugs oder seiner 
Ladung zu gewährleisten. Art und Grund der Abweichung sind zu vermerken 

§ 15d. (1) Wenn es mit der Sicherheit im Straßenverkehr vereinbar ist, kann 
der Lenker, um einen geeigneten Halteplatz zu erreichen, von den §§ 14a, 15, 15a 
und 15b sowie einer Verordnung gemäß § 15e abweichen, soweit dies 
erforderlich ist, um die Sicherheit der Fahrgäste, des Fahrzeugs oder seiner 
Ladung zu gewährleisten. Art und Grund der Abweichung sind zu vermerken 

 1. auf dem Schaublatt, wenn das Fahrzeug mit einem analogen 
Kontrollgerät ausgerüstet ist, 

 1. auf dem Schaublatt, wenn das Fahrzeug mit einem analogen 
Kontrollgerät ausgerüstet ist, 

 2. auf dem Ausdruck des Kontrollgeräts, wenn das Fahrzeug mit einem 
digitalen Kontrollgerät ausgerüstet ist, 

 2. auf dem Ausdruck des Kontrollgeräts, wenn das Fahrzeug mit einem 
digitalen Kontrollgerät ausgerüstet ist, 

 3. im Arbeitszeitplan in den Fällen des Art. 16 Abs. 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 561/2006, 

 3. im Arbeitszeitplan in den Fällen des Art. 16 Abs. 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 561/2006, 

 4. in den Arbeitszeitaufzeichnungen in den übrigen Fällen.  4. in den Arbeitszeitaufzeichnungen in den übrigen Fällen. 
 (2) Für Lenkerinnen und Lenker, die als gemäß § 97 Abs. 2 der 

Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159, beeidete Straßenaufsichtsorgane 
mit der Begleitung von Sondertransporten beauftragt werden, sind Abweichungen 
nach Abs. 1 auch zulässig, wenn dies für die Sicherheit der Ladung des 
Sondertransportes erforderlich ist. 

§ 18e. (1) … § 18e. (1) … 
 1. auf die EU-OPS verwiesen wird, ist dies ein Verweis auf Anhang III der 

Verordnung (EG) Nr. 3922/91 des Rates vom 16. Dezember 1991 zur 
Harmonisierung der technischen Vorschriften und der 
Verwaltungsverfahren in der Zivilluftfahrt, ABl. Nr. 373 vom 

 1. auf den EU-Teilabschnitt FTL verwiesen wird, ist dies ein Verweis auf 
den Teilabschnitt FTL im Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 
des Rates vom 5. Oktober 2012, zur Festlegung technischer Vorschriften 
und von Verwaltungsverfahren in Bezug auf den Flugbetrieb gemäß der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
31.12.1991, S. 4, in der jeweils geltenden Fassung; Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des 

Rates, ABl. Nr. L 296 vom 25.10.2012, S. 1, in der jeweils geltenden 
Fassung; 

  1a. auf den EU-Teilabschnitt Q verwiesen wird, ist dies ein Verweis auf den 
Teilabschnitt Q im Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 3922/91 des 
Rates vom 16. Dezember 1991 zur Harmonisierung der technischen 
Vorschriften und der Verwaltungsverfahren in der Zivilluftfahrt, ABl. 
Nr. L 373 vom 31.12.1991, S. 4, in der jeweils geltenden Fassung; 

 2. bis 4. …  2. bis 4. … 
(2) … (2) … 

 1. die Blockzeit 900 Stunden pro Jahr und  1. die Blockzeit 900 Stunden pro Kalenderjahr und 
 2. die Jahresarbeitszeit 2000 Stunden  2. die Arbeitszeit pro Kalenderjahr 2 000 Stunden 
… … 

(3) Für Arbeitnehmer, die unter den Geltungsbereich der EU-OPS fallen, 
sind überdies die Bestimmungen des Abschnittes Q der EU-OPS einschließlich 
österreichischer Durchführungsvorschriften anzuwenden. 

(3) Für das fliegende Personal von Luftfahrtunternehmen sind überdies 
folgende Bestimmungen anzuwenden: 

(4) Für Arbeitnehmer, die nicht unter den Geltungsbereich der EU-OPS 
fallen, sind überdies die Anhänge 1 und 2 der AOCV 2008 einschließlich 
österreichischer Durchführungsvorschriften anzuwenden. 

 1. bei Flügen gemäß Art. 8 Z 1 der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 der EU-
Teilabschnitt FTL, 

  2. bei Flügen gemäß Art. 8 Z 2 der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 der EU-
Teilabschnitt Q, 

  3. bei allen anderen Flügen die Anhänge 1 und 2 der AOCV 2008 

 jeweils einschließlich österreichischer Durchführungsvorschriften. 

(5) § 26 gilt unbeschadet der in der EU-OPS oder in der AOCV 2008 
vorgesehenen Aufzeichnungspflichten. 

(4) § 26 gilt unbeschadet der in den EU-Teilabschnitten FTL oder Q oder in 
der AOCV 2008 vorgesehenen Aufzeichnungspflichten. 

§ 24. … § 24. … 
 1. bis 4. …  1. bis 4. … 
 5. des Abschnittes Q der EU-OPS oder  5. der EU-Teilabschnitte FTL oder Q oder 
 6. …  6. … 
… … 

§ 28. (1) bis (6) … § 28. (1) bis (6) … 
(7) … (7) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 1. …  1. … 
 2. des Abschnittes Q der EU-OPS einschließlich österreichischer 

Durchführungsvorschriften, oder 
 2. der EU-Teilabschnitte FTL oder Q einschließlich österreichischer 

Durchführungsvorschriften, oder 
 3. …  3. … 
… … 

§ 34. (1) bis (29) … § 34. (1) bis (29) … 
 (30) § 18e Abs. 1 Z 1 und 1a, Abs. 2 Z 1 und 2 sowie Abs. 3 und 4, § 24 Z 5 

und § 28 Abs. 7 Z 2 in der Fassung BGBl. I Nr. xxx/xxxx treten mit 18. Februar 
2016 in Kraft. Gleichzeitig tritt § 18e Abs. 5 außer Kraft. 

Artikel 2 
Änderung des Arbeitsruhegesetzes 

§ 19. (1) bis (3) … § 19. (1) bis (3) … 
(3a) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die EU-OPS verwiesen wird, ist 

dies ein Verweis auf Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 3922/91 des Rates vom 
16. Dezember 1991 zur Harmonisierung der technischen Vorschriften und der 
Verwaltungsverfahren in der Zivilluftfahrt, ABl. Nr. 373 vom 31.12.1991, S. 4, in 
der jeweils geltenden Fassung. 

(3a) Soweit in diesem Bundesgesetz 

  1. auf den EU-Teilabschnitt FTL verwiesen wird, ist dies ein Verweis auf 
den Teilabschnitt FTL im Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 
des Rates vom 5. Oktober 2012, zur Festlegung technischer Vorschriften 
und von Verwaltungsverfahren in Bezug auf den Flugbetrieb gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des 
Rates, ABl. Nr. L 296 vom 25.10.2012, S. 1, in der jeweils geltenden 
Fassung; 

  2. auf den EU-Teilabschnitt Q verwiesen wird, ist dies ein Verweis auf den 
Teilabschnitt Q im Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 3922/91 des 
Rates vom 16. Dezember 1991 zur Harmonisierung der technischen 
Vorschriften und der Verwaltungsverfahren in der Zivilluftfahrt, ABl. 
Nr. L 373 vom 31.12.1991, S. 4, in der jeweils geltenden Fassung. 

(4) Arbeitnehmern, die im Rahmen des fliegenden Personals von 
Luftfahrtunternehmen beschäftigt werden, sind zu gewähren: 

(4) Dem fliegenden Personal von Luftfahrtunternehmen sind zu gewähren: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
  1. bei Flügen gemäß Art. 8 Z 1 der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 

mindestens wöchentliche Ruhezeiten im Sinne der Bestimmungen des 
EU-Teilabschnittes FTL einschließlich österreichischer 
Durchführungsvorschriften, 

 1. sofern sie unter den Geltungsbereich der EU-OPS fallen, mindestens 
wöchentliche Ruhezeiten im Sinne der Bestimmungen des Abschnittes Q 
der EU-OPS einschließlich österreichischer Durchführungsvorschriften, 

 2. bei Flügen gemäß Art. 8 Z 2 der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 
mindestens wöchentliche Ruhezeiten im Sinne der Bestimmungen des 
EU-Teilabschnittes Q einschließlich österreichischer 
Durchführungsvorschriften, 

 2. im Übrigen jedoch in einem Durchrechnungszeitraum von einem Jahr 
pro Kalendermonat durchschnittlich mindestens acht, in jedem Monat 
jedoch mindestens sieben arbeitsfreie Kalendertage am Wohnsitzort. 
Arbeitsfreie Kalendertage sind den Arbeitnehmern zehn Tage im Voraus 
bekannt zu geben. Fallen diese in eine wöchentliche Ruhezeit, sind sie 
anzurechnen. 

 3. bei allen Flügen jedenfalls in einem Durchrechnungszeitraum von einem 
Kalenderjahr pro Kalendermonat durchschnittlich mindestens acht, in 
jedem Kalendermonat jedoch mindestens sieben arbeitsfreie 
Kalendertage am Wohnsitzort. Arbeitsfreie Kalendertage sind den 
Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen zehn Tage im Voraus bekannt zu 
geben. Fallen diese in eine wöchentliche Ruhezeit, sind sie anzurechnen. 

(5) … (5) … 
§ 27. (1) bis (2) … § 27. (1) bis (2) … 
(2a) Ebenso sind Arbeitgeber zu bestrafen, die in Bezug auf wöchentliche 

Ruhezeiten den Bestimmungen des Abschnittes Q der EU-OPS einschließlich 
österreichischer Durchführungsvorschriften zuwiderhandeln. 

(2a) Ebenso sind Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zu bestrafen, die in 
Bezug auf wöchentliche Ruhezeiten den Bestimmungen der EU-
Teilabschnitte FTL oder Q einschließlich österreichischer 
Durchführungsvorschriften zuwiderhandeln. 

(2b) bis (6) … (2b) bis (6) … 
§ 33. (1) bis (1u) … § 33. (1) bis (1u) … 
 (1v) § 19 Abs. 3a und 4 sowie § 27 Abs. 2a in der Fassung BGBl. I 

Nr. xxx/xxxx treten mit 18. Februar 2016 in Kraft. 
(2) … (2) … 
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